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Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung 
 

Montag, 10. Juni 2024, 19.30 Uhr 

im Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon 

 

Traktanden: 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Kirchgemeinde 

2. Antrag für einen Projektierungskredit von CHF 954'534 für die Sanie-

rung der Wohnliegenschaft Schützenstrasse 2 bis 8 in Dietikon 

3. Beantwortung von Anfragen gem. Artikel 23, Anhang Reglement der 

röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich 

 

Nach Abschluss der Kirchgemeindeversammlung folgen Informationen der Kir-

chenpflege und aus der Synode. Anschliessend sind alle Teilnehmenden zu ei-

nem Apéro eingeladen. 

 

Die Einladung zur Versammlung erfolgte im offiziellen Publikationsorgan der 

Kirchgemeinde, in der Limmattaler Zeitung, am Mittwoch, 8. Mai 2024. Ebenfalls 

findet die Publikation über das Forum und die Homepage statt. 

 

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Katholischen Kirchgemeinde 

Dietikon, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitz des Schweizer 

Bürgerrechts oder einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Folg-

lich besitzen auch Mitglieder der Kirchgemeinde mit ausländischer Staatsange-

hörigkeit, welche über eine Bewilligung B, C oder Ci verfügen, das aktive und 

passive Wahlrecht. Vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, 

die unter einer umfassenden Beistandschaft gemäss Art. 398 ZGB stehen. 

 

Die Akten liegen ab Montag, 27. Mai 2024 bis Montag, 10. Juni 2024, 17.00 

Uhr während der Bürostunden im Sekretariat der Kath. Kirchgemeinde Dietikon, 

Bahnhofplatz 3, zur Einsicht auf oder können auf der Website www.kath-diet-

ikon.ch heruntergeladen werden. 

 

Die Kirchenpflege freut sich auf Ihre Teilnahme! 
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Rechtliches (Kirchgemeindereglement § 22) 

Der Kirchgemeindeversammlung stehen insbesondere folgende Befugnisse zu:  

c. Abnahme der Jahresrechnung und der Bauabrechnungen aus Spezialbe-
schlüssen. 

 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu 
beschliessen: 
 

 

 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Die Jahresrechnung 2023 der Katholi-

schen Kirchgemeinde Dietikon 

schliesst bei einem Gesamtaufwand 

von CHF 4'569'400.41 und einem Ge-

samtertrag von 6'200'887.57 mit ei-

nem Ertragsüberschuss von CHF 

1'631'487.16 ab. Der Ertragsüber-

schuss wird dem zweckfreien Eigen-

kapital gutgeschrieben, der Bilanz-

überschuss erhöht sich auf CHF 

4'023'113.22. An Fiskalerträgen (Steu-

ern) wurden CHF 1'530'961.97 mehr 

eingenommen. Die höheren Steuer-

einnahmen resultieren aus Mehrein-

nahmen von juristischen Personen 

aus mehreren Steuerperioden. Der 

Personalaufwand lag um CHF 

38'782.33 unter Budget (zurückzufüh-

ren auf weniger Lektionen und damit 

tiefere Pensen) und CHF 7'930.87 

über Vorjahr.  

Der Sach- und Betriebsaufwand wurde 

um CHF 72'808.79 unterschritten. 

Budgetunterschreitungen fanden vor 

allem im Unterhalt Gebäude für Repa-

raturen und Wartungen statt. Die Ab-

schreibungen (des Verwaltungsver-

mögens) sind um CHF 4'428 höher als 

budgetiert, zurückzuführen auf die 

überplanmässig getätigten Investitio-

nen. Die Einlagen in Fonds und Spezi-

alfinanzierungen weichen um CHF 

423'574.40 ab. Die mögliche Einlage 

in den Liegenschaftsfonds in Höhe von 

CHF 555'000 wurde vollständig ausge-

schöpft. Der Finanzaufwand lag CHF 

89'900.27 unter Budget. Es fielen ge-

ringere Ausgaben für die Liegenschaf-

ten in der Schützenstrasse und Post-

strasse an.  

1. Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Kirch-

gemeinde 

Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Kirchgemeinde 

Dietikon werden genehmigt. 
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Im Finanzertrag wurden CHF 

345'090.84 mehr erzielt als budgetiert, 

wovon auf die Neubewertung des Fi-

nanzvermögens CHF 328'230 zurück-

zuführen sind. Während die kurzfristi-

gen Finanzverbindlichkeiten um CHF 

200'000 reduziert wurden, gingen die 

langfristigen Finanzverbindlichkeiten 

um CHF 600'000 zurück. Die Gesamt-

schulden reduzierten sich um CHF 

800'000. 

Die Investitionen in das Verwaltungs-

vermögen beliefen sich auf CHF 

511'083.62. Investiert wurde in die Er-

schliessung mit Fernwärme (CHF 

171'904.30), Erneuerung der Haus-

technik im PZ Agatha (CHF 

131'027.80), Erneuerung des 

Bodenbelags im Grossen Saal des PZ 

Agatha (CHF 71'148.46), Lüftungser-

neuerung in St. Josef (CHF 

121’952.26) sowie die Fenstersanie-

rung der Kirche St. Agatha (CHF 

15'050.80). Während die Fenstersa-

nierung aus dem Legat abgedeckt 

wurde, steuerte die Stadt Dietikon zur 

Haustechnik und den Fernwärmean-

schluss CHF 86'641.95 bei. 

Die Abschreibungen (des Verwal-

tungsvermögens) sind um CHF 4'428 

höher als budgetiert, zurückzuführen 

auf die überplanmässig getätigten In-

vestitionen. 

Horst Höscheler, Vorstand Finanzen  
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Bericht der finanztechnischen Prüfstelle  

zur Jahresrechnung 2023 

Nach Beurteilung der finanztechnischen Prüfstelle baumgartner & wüst ent-
spricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungs-
jahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Sie empfiehlt, die vorlie-
gende Jahresrechnung zu genehmigen.  

 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu 
beschliessen: 
 

 

 

 

 

 

Antrag und Erklärung der Rechnungsprüfungskommission 
 

1. Antrag  

Die Rechnungsprüfungskommission 
beantragt der Kirchgemeindever-
sammlung, die Jahresrechnung und 
die Sonderrechnungen 2023 der Ka-
tholischen Kirchgemeinde Dietikon 
entsprechend dem Antrag der Kir-
chenpflege zu genehmigen. 

 

2. Erklärung 

Die Rechnungsprüfungskommission 
stellt fest, dass die Jahresrechnung 
2023 der Katholischen Kirchge-
meinde Dietikon  finanzrechtlich zu-
lässig und rechnerisch richtig ist. Die 
finanzpolitische Prüfung der Jahres-
rechnung gibt zu keinen Beanstan-
dungen  Anlass.  

 

Rechnungsprüfungskommission der Katholischen  

Kirchgemeinde Dietikon 

 

Der Präsident Die Aktuarin 

Pius Meier  Sandra Pfyl  

Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Katholischen 

Kirchgemeinde Dietikon werden genehmigt. 
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 Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten auf:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtliches (Artikel 8 der Kirchgemeindeordnung) 
 

Die Kirchgemeindeversammlung ist zuständig für die Bewilligung von Ausgaben, 
welche über den finanziellen Befugnissen der Kirchenpflege liegen. 

 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu 
beschliessen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtaufwand CHF 4’569’400.41 
Gesamtertrag CHF 6’200’887.57 

Ertragsüberschuss CHF 1’631’487.16 

      
Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 511’083.62 
Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 101’692.75 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 409’390.87 

      
Ausgaben Finanzvermögen CHF 0.00 
Einnahmen Finanzvermögen CHF 0.00 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 0.00 

      

Bilanzsumme CHF 14’883’188.19 

Genehmigung eines Projektierungskredites (Verpflichtungskredit) in der 

Höhe von CHF 954'534 für die Sanierung der Wohnliegenschaft an der 

Schützenstrasse 2 bis 8 in Dietikon. 

2. Antrag für einen Projektierungskredit (Verpflichtungskredit)  

in Höhe von CHF 954‘534 für die Sanierung der Wohnliegen-

schaft an der Schützenstrasse 2 bis 8 in Dietikon 
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Ausgangslage 

Die Wohnungen an der Schützenstrassse befinden sich im Finanzvermögen der 
Kirchgemeinde und werden vermietet, verwaltet und unterhalten durch die Kirch-
gemeinde mit Unterstützung durch die Firma Ivag in Dietikon. Für Administration 
und Unterhalt sind bereits jetzt in der Verwaltung und in der Hauswartung perso-
nelle Ressourcen nötig. Bei der seinerzeitigen Erstellung der Wohnungen wur-
den die Mietzinse teilweise bewusst tief angesetzt.  

Anlässlich einer Klausurtagung beschäftigte sich die Kirchenpflege mit dem künf-
tigen Umgang mit dem Finanzvermögen der Kirchgemeinde und speziell mit dem 
hohen Investitionsbedarf an der Schützenstrasse, aber auch an bei anderen Ob-
jekten. Sie stellte sich unter fachkundiger Begleitung grundsätzliche Fragen, wie 
das Finanzvermögen zu verwenden sei. Unter welchen Bedingungen ist der Be-
sitz von Immobilien im Finanzvermögen nicht nur tragbar, sondern liesse sich in 
Zeiten schwindender Steuereinnahmen ertragsorientiert gestalten?  

Die Ergebnisse dieser Diskussion haben massgeblich die befürwortende Hal-
tung der Kirchenpflege zu diesem Bauvorhaben gestärkt. Eine umfassende Be-
wertung der Liegenschaften durch die Zürcher Kantonalbank, deren 

Das Wichtigste in Kürze 

An der Schützenstrasse in Dietikon befinden sich vier Wohnhäuser mit je acht 

Wohnungen, die saniert und auf den heute geltenden Energiestandard gebracht 

werden müssen. Zudem empfehlen die Architekten, im Zuge der Sanierungsar-

beiten eine Erweiterung des Wohnraumes um vier zusätzliche Zweieinhalb-Zim-

mer-Wohnungen in einem Verbindungsbau vorzunehmen. Die Kirchenpflege 

hat sich für diese erweiterte Variante ausgesprochen. Die Erweiterung hängt ab 

von der Genehmigung einer höheren Ausnutzung, was baujuristisch noch in 

Prüfung ist.  

Die Projektierungskosten mit Verbindungsbau sind nur geringfügig höher als für 

eine reine Bausanierung. Die Sanierung ist notwendig, um kostenintensive Fol-

geschäden zu vermeiden. Diese Ausgangslage ist durch Zustandsanalysen der 

Liegenschaft untermauert. Durch die Schaffung von zusätzlichen vier Wohnun-

gen senken sich die Investitionskosten pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Fi-

nanzierung der Projektierungskosten in Höhe von CHF 954'534 erfolgt aus den 

laufenden Eigenmitteln der Kirchgemeinde. Der Baukredit in Höhe von rund 

CHF 14 Mio. würde vollumfänglich durch Fremdmittel finanziert. Erste unver-

bindliche Gespräche mit der Bank fanden bereits statt. Für eine breit abge-

stützte Begleitung des Bauprojekts wird zeitnah eine Baukommission bestellt. 

Umsetzung und Realisation sind denkbar zwischen 2026 und 2027. 
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Ergebnisse im Mai 2024 der Behörde präsentiert wurden, gestatten heute eine 
objektive und marktorientierte Gesamtschau auf unsere Immobilien 

 

Vorgeschichte 

An der Kirchgemeindeversammlung von 14. Juni 1993 stellte die Kirchenpflege 
den Antrag, im Quartier Breiti zwei Doppel-Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 
Wohnungen zu erstellen. Der Baukredit betrug CHF 9'370’000. Nach eingehen-
der Diskussion stimmte die Versammlung mit 68 zu 26 Stimmen dem Vorhaben 
zu. Im Dezember 1994 waren die neuen Wohnungen an der Schützenstrasse 2 
bis 8 bezugsbereit. Weil man während der Bauphase bereits wusste, dass zeit-
nah eine Revision der Bauordnung in Kraft treten würde, die den weiteren Aus-
bau des Dachstocks ermöglichen könnte, wurden bereits die haustechnischen 
Anschlüsse bis in die Dachräume hochgezogen. An der Kirchgemeindever-
sammlung vom 12. Dezember 2011 beantragte die Kirchenpflege einen Baukre-
dit von CHF 360'000 für den Ausbau dieser vier zusätzlichen Zweieinhalb-Zim-
mer-Dachwohnungen. Die Versammlung stimmte dem Kredit zu. Seit diesem 
Ausbau umfasst die Wohnliegenschaft Schützenstrasse 32 Mietwohnungen in 
der Grösse von viereinhalb, dreieinhalb und zweieinhalb Zimmern mit einfachem 
Ausbaustandard.  
 

Warum ist eine Sanierung notwendig? 

Wenige Jahre nach der Bauvollendung stellte man fest, dass an verschiedenen 
Orten Baumängel im Material und in der Ausführung der Arbeit auftraten. Dach-
ziegel schieferten unverhältnismässig stark ab, sodass kaum ein Ziegel unbe-
schädigt blieb. In verschiedenen Wohnungen senkte sich der Boden, was im Kü-
chenbereich zu Bruchschäden der Bodenplatten führte. Undichte Press- und 
Verschraubungsstellen an den Wasser- und Heizungsleitungen führten bis in die 
Gegenwart immer wieder zu Wasserschäden unterschiedlichsten Ausmasses, 
sodass auch Mieter kurzfristig ausquartiert werden mussten. Der Unterhaltsauf-
wand an der Wohnsiedlung nimmt Jahr für Jahr zu und erreicht heute ein Aus-
mass, das eine Totalsanierung aus Sicht der Experten ausreichend nachweist. 

 

2011 beauftragte die Kirchenpflege das Architekturbüro Egli Rohr Partner (ERP) 
Baden AG damit, eine Zustandsanalyse der Wohnhäuser zu erstellen. Diese 
Analyse dokumentierte, dass an der Wohnsiedlung verschiedenste Mängel be-
stehen. In Bezug auf die Bauenergetik der Wohnsiedlung war zusätzlich festzu-
stellen, dass die bereits damals geltenden Energiestandards nicht mehr einge-
halten wurden. Die Studie stellte in Aussicht, dass sich eine Renovation in sieben 
bis zehn Jahren aufdrängen werde. Diese Frist ist heute bereits überschritten. 

Die Zustandsanalyse und Machbarkeitsstudie der ERP-Architekten Baden AG 
aus dem Jahr 2023 dokumentiert heute ausreichend den inzwischen dringenden 
Sanierungsbedarf: Im Bereich der sanitären Anlagen häufen sich die 
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Schadensmeldungen durch undichte Leitungen; in den Nasszellen kommt es 
wegen der ungenügenden Fassadendämmung zu Schimmelbildung; Dach-, 
Fenster- und Türisolationen entsprechen nicht mehr den aktuell geltenden Wär-
medämmungswerten. Wie bereits erwähnt, sind sämtliche Dachziegel zu erset-
zen. Wegen des umfassenden Sanierungsbedarfs kann laut Baugesetz keine 
bauliche Besitzstandswahrung geltend gemacht werden. Die Sanierung hat nach 
den aktuell geltenden baugesetzlichen Normen und Bedingungen zu erfolgen, 
wie sie für Neubauten üblich sind. So ist der Einbau von je einer Liftanlage und 
grundsätzlich eine hindernisfreie Gesamtarchitektur vorzusehen. Das Satteldach 
wird für den Einbau der Treppenhäuser und der Liftanlagen zurückgebaut. Zieht 
man in Betracht, die Satteldächer durch Flachdächer zu ersetzen, eröffnet sich 
für die Planer die Option, die bestehenden Wohnungen grosszügiger zu gestal-
ten und mit Terrassen zu versehen, und somit zu attraktiven Attikawohnungen 
zu erweitern. 

 

Weshalb eine Verdichtung? (vier zusätzliche Wohnungen) 

Die ERP-Architekten empfehlen einen Zwischenbau mit vier Zweieinhalb-Zim-
mer-Wohnungen. Dadurch entsteht ein fast geschlossener Innenhof und die 
Wohnsiedlung wird massvoll verdichtet. Durch die vier zusätzlichen Wohnungen 
(statt wie bisher 32 neu 36) verringern sich die anteiligen Baukosten pro Woh-
nung, was sich auf den Mietpreis positiv auswirken könnte oder womit sich eine 
bessere Rentabilität der Liegenschaft erzielen liesse. Die Kirchenpflege folgt der 
Empfehlung der Architekten für eine verdichtete Sanierung. Für die Erstellung 
des Zwischenbaus benötigt die Kirchgemeinde allerdings eine zusätzliche Bau-
ausnützung, die von der gegenüberliegenden Parzelle Breiti Süd (bekannt als 
Kinderspielplatz) übernommen werden soll. Dazu laufen baujuristische Abklä-
rungen mit der Stadt Dietikon. Damit die Kirchgemeinde als Bauherrin sicher ist, 
dass die benötigte Bauausnützungsreserve von der Parzelle Breiti Süd über-
nommen werden kann, muss vor der Beantragung des Baukredites die Baube-
willigung der Stadt Dietikon vorliegen. Nur unter dieser Voraussetzung kann das 
Bauvorhaben in der erweiterten Form und mit dem zu bewilligenden Baukredit 
realisiert werden. 

 

Finanzielles 

a) Finanzierung des Projektierungskredites 

Die Projektierungskosten fallen im Zeitraum 2024 bis 2025 an und werden 
aus der laufenden Rechnung der Kirchgemeinde finanziert: Falls keine Be-
willigung für das verdichtete Bauprojekt erteilt würde, kämen die Projektie-
rungskosten nur geringfügig günstiger. Für die Planung, die Baubewilli-
gung und die baujuristische Begleitung inkl. Vorleistungen und Reserven 
wird der Kirchgemeindeversammlung für die Sanierung der 
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Wohnliegenschaft Schützenstrasse 2 bis 8, Dietikon, ein Projektierungs-
kredit von CHF 954'534 beantragt (+/- Schwankung von 25%). 

 

 Finanzierung der Sanierung mit Verdichtung 

Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Wohnliegenschaft Schüt-
zenstrasse 2 bis 8 mit Zwischenbau belaufen sich auf CHF 13.8  Mio., ohne 
Zwischenbau auf rund CHF 12.5 Mio. Die geschätzten Investitionskosten  
für ein Neubauprojekt betragen rund CHF 17.2 Mio. (+/- Schwankung von 
25%). 

 

b) Sicherstellung der Finanzierung 

In einem unverbindlichen Erstgespräch mit der Zürcher Kantonalbank 
wurde die Realisierbarkeit des Projektes und eine notwendige Bankfinan-
zierung auf Grund einiger Standardparameter geprüft. Grundsätzlich sieht 
diese Erstbeurteilung positiv aus, hängt aber von weiteren wichtigen Fak-
toren ab (Immobilienbewertung der ZKB, Projektbeschrieb, Refinanzie-
rungsplan u.a.). 

 

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung vom 10. Juni 2024 

 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu 
beschliessen: 

 
 

 

 

 

 

 

Kirchenpflege  

der Katholischen Kirchgemeinde Dietikon 

 

Die Präsidentin  Der Kirchgemeindeschreiber 

Maria Spielmann  Daniel Fasser 

 

 

 

 

Genehmigung eines Projektierungskredites in der Höhe von CHF 954'534 

für die Sanierung oder Erweiterung der Wohnliegenschaft an der Schüt-
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 

1. Bericht 

Die Rechnungsprüfungskommis-
sion hat an ihrer Sitzung vom 
10. April 2024 den Antrag der Kir-
chenpflege eingehend geprüft 
und diesen für in Ordnung befun-
den.  

 

2. Antrag 

Die Rechnungsprüfungskommis-
sion empfiehlt den Stimmberech-
tigen, dem Projektierungskredit in 
der Höhe von CHF 954'534 für die 
Sanierung der Wohnliegenschaft 
an der Schützenstrasse 2 bis 8 in 
Dietikon zuzustimmen. 

 

Rechnungsprüfungskommission  

der Katholischen Kirchgemeinde Dietikon 

 

Der Präsident  Die Aktuarin 

Pius Meier  Sandra Pfyl 


